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Teil I     
Allgemeine Tätigkeitsmerkmale 

für den Verwaltungsdienst 

 

Entgeltgruppe 15  

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1,  
deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus 
der Entgeltgruppe 14 Fallgruppe 1 heraushebt. 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, 
denen mindestens fünf Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 14 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, 
deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der 
Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, 
deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, 
deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt, dass 
sie mindestens zu einem Drittel hochwertige Leistungen bei besonders schwierigen 
Aufgaben erfordert. 

4. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, 
denen mindestens drei Beschäftigte mindestens der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 
durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 13 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 12, deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit 
verbundenen Schwierigkeit und Bedeutung erheblich aus der Entgeltgruppe 12 
heraushebt. 

 
Entgeltgruppe 12 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 11, 
deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus 
der Entgeltgruppe 11 heraushebt. 
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Entgeltgruppe 11 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9c,  
deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der 
Entgeltgruppe 9c heraushebt. 

 

Entgeltgruppe 10 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9c,  
deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. 

 

Entgeltgruppe 9c  

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass 
sie besonders verantwortungsvoll ist.  

 

Entgeltgruppe 9b 

1. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst mit 
abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

2. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst,  
deren Tätigkeit gründliche, umfassende Fachkenntnisse und selbständige Leistungen 
erfordert. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2, 3 und 4) 

 

Entgeltgruppe 9a 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6,  
deren Tätigkeit selbständige Leistungen erfordert.  
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6,  
deren Tätigkeit mindestens zu einem Drittel selbständige Leistungen erfordert. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 
Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6,  
deren Tätigkeit mindestens zu einem Fünftel selbständige Leistungen erfordert. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 
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Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2, 
deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse erfordert. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst mit 
abgeschlossener Berufsausbildung und entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

2. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst,  
deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 6) 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst  
mit schwierigen Tätigkeiten. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 7) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 3,  
deren Tätigkeit mindestens zu einem Viertel gründliche Fachkenntnisse erfordert. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst  
mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung 
erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und im Außendienst  
mit einfachen Tätigkeiten. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 8) 

Entgeltgruppe 1 

Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten.  
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 9) 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Bei der Zahl der Unterstellten zählen nicht mit: 

a) Beschäftigte, die nach Teil III Abschnitt 15 und 16 eingruppiert sind, 

b) Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppe A 13, soweit sie der Laufbahn des 
gehobenen Dienstes angehören.  

Nr. 2 Buchhaltereidienst im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals bezieht sich nur auf 
Tätigkeiten von Beschäftigten, die mit kaufmännischer Buchführung beschäftigt sind. 
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Nr. 3 Gründliche, umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in den 
Entgeltgruppen 6, 7, 8 und 9a geforderten gründlichen und vielseitigen 
Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach. 

Nr. 4 Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 
entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer 
eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht 
erfüllen. 

Nr. 5 1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das 
gesamte Gebiet der Verwaltung/des Betriebes, in der/dem die/der Beschäftigte tätig 
ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis der/des Beschäftigten muss aber so gestaltet 
sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse 
ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.  

Nr. 6 Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften und 
Tarifbestimmungen usw. des Aufgabenkreises. 

Nr. 7 Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbeitung bzw. 
mehr als eine fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfordern, z. B. durch 
einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit. 

Nr. 8 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, 
aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder 
Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind. 

Nr. 9 Einfachste Tätigkeiten üben z. B. aus 

a) Beschäftigte, die Essen und Getränke ausgeben, soweit nicht anderweitig 
eingruppiert, 

b) (nicht besetzt), 

c) Beschäftigte, die spülen, Gemüse putzen oder sonstige Tätigkeiten im Haus- und 
Küchenbereich ausüben, soweit nicht anderweitig eingruppiert, 

d) gestrichen mit Wirkung vom 1. Januar 2025 ÄnderungsTV vom 5. Juni 2025 

e) (nicht besetzt), 

f) Serviererinnen und Servierer, soweit nicht anderweitig eingruppiert, 

g) Hausarbeiterinnen und -arbeiter, soweit nicht anderweitig eingruppiert sowie 

h) Hausgehilfinnen und -gehilfen, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 
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Teil II    
Allgemeine Tätigkeitsmerkmale  

für körperlich/handwerklich geprägte Tätigkeiten 

 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5,  
die besonders hochwertige Arbeiten verrichten. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, 
die hochwertige Arbeiten verrichten. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 5 

Beschäftigte mit körperlich/handwerklich geprägten Tätigkeiten mit abgeschlossener 
Berufsausbildung, die in ihrem oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt 
werden. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte mit körperlich/handwerklich geprägten Tätigkeiten mit abgeschlossener 
Berufsausbildung mit einer Ausbildungsdauer von weniger als drei Jahren, die in ihrem 
oder einem diesem verwandten Beruf beschäftigt werden. 

 

Entgeltgruppe 3 

1. Beschäftigte mit körperlich/handwerklich geprägten Tätigkeiten,  
für die eine eingehende Einarbeitung erforderlich ist. 

2. Angelernte Beschäftigte mit körperlich/handwerklich geprägten Tätigkeiten.  
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 2 mit Tätigkeiten, die die Körperkräfte außerordentlich 
beanspruchen oder mit besonderer Verantwortung verbunden sind. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte mit körperlich/handwerklich geprägten Tätigkeiten 
mit einfachen Tätigkeiten. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 
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Entgeltgruppe 1 

Beschäftigte mit körperlich/handwerklich geprägten Tätigkeiten 
mit einfachsten Tätigkeiten.  
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Besonders hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die neben vielseitigem hochwertigem 
fachlichen Können besondere Umsicht und Zuverlässigkeit erfordern. 

Nr. 2 Hochwertige Arbeiten sind Arbeiten, die an das Überlegungsvermögen und das 
fachliche Geschick der Beschäftigten Anforderungen stellen, die über das Maß 
dessen hinausgehen, das von solchen Beschäftigten üblicherweise verlangt werden 
kann. 

Nr. 3 Angelernte Beschäftigte sind Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine handwerkliche 
oder fachliche Anlernung erfordern. 

Nr. 4 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, 
aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder 
Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind. 

Nr. 5 Einfachste Tätigkeiten üben z. B. aus 

a) Beschäftigte, die Essen und Getränke ausgeben, soweit nicht anderweitig 
eingruppiert, 

b) (nicht besetzt), 

c) Beschäftigte, die spülen, Gemüse putzen oder sonstige Tätigkeiten im Haus- und 
Küchenbereich ausüben, soweit nicht anderweitig eingruppiert, 

d) gestrichen mit Wirkung vom 1. Januar 2025 ÄnderungsTV vom 5. Juni 2025 

e) (nicht besetzt), 

f) Serviererinnen und Servierer, soweit nicht anderweitig eingruppiert, 

g) Hausarbeiterinnen und -arbeiter, soweit nicht anderweitig eingruppiert sowie 

h) Hausgehilfinnen und -gehilfen, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 
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Teil III   
Tätigkeitsmerkmale für besondere Beschäftigtengruppen 

1 Apothekerinnen und Apotheker  

Entgeltgruppe 15 

Apothekerinnen und Apotheker als Leiterinnen oder Leiter von Apotheken,  
denen mindestens vier Apothekerinnen oder Apotheker durch ausdrückliche Anordnung 
ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 14 

Apothekerinnen und Apotheker mit entsprechender Tätigkeit. 

 
Protokollerklärung: 

Gegen Stundenentgelt tätige Apothekerinnen und Apotheker, die im Jahresdurchschnitt nicht 
mehr als 18 Stunden wöchentlich zur Arbeitsleistung herangezogen werden, zählen nicht mit. 
 
 

2 Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken oder Büchereien  

Entgeltgruppe 12 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 11, 
deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus 
der Entgeltgruppe 11 heraushebt. 

 

Entgeltgruppe 11 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9c,  
deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der 
Entgeltgruppe 9c heraushebt. 

 

Entgeltgruppe 10 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9c,  
deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. 

 

Entgeltgruppe 9c 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 
9b heraushebt, dass sie besonders verantwortungsvoll ist. 
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Entgeltgruppe 9b 

Beschäftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken oder Büchereien mit einschlägiger 
abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben.  

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,  
deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse und selbständige Leistungen erfordert. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 oder 2,  
deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse und zu einem Viertel selbständige Leistungen 
erfordert. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 5 

1.  Beschäftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken oder Büchereien mit einschlägiger 
abgeschlossener Berufsausbildung und entsprechender Tätigkeit.  

2. Beschäftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken oder Büchereien,  
deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken oder Büchereien mit schwierigen 
Tätigkeiten. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken oder Büchereien 
mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung 
erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte im Fachdienst in Archiven, Bibliotheken oder Büchereien 
mit einfachen Tätigkeiten. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen 
entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer 
eigenen geistigen Initiative; eine leichte geistige Arbeit kann diese Anforderung nicht 
erfüllen. 

Nr. 2 1Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das 
gesamte Gebiet der Verwaltung/des Betriebes, in der/dem die/der Beschäftigte tätig 
ist, zu beziehen. 2Der Aufgabenkreis der/des Beschäftigten muss aber so gestaltet 
sein, dass er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse 
ordnungsgemäß bearbeitet werden kann.  

Nr. 3 Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften und 
Tarifbestimmungen usw. des Aufgabenkreises. 

Nr. 4 Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbeitung bzw. 
mehr als eine fachliche Anlernung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern, z. B. durch 
einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit. 

Nr. 5 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, 
aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder 
Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind. 

 

3 Ärztinnen und Ärzte  

Entgeltgruppe 15 

1. Ärztinnen und Ärzte,  
denen mindestens fünf Ärztinnen oder Ärzte durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärung) 

2. Fachärztinnen und Fachärzte mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 14 

Ärztinnen und Ärzte mit entsprechender Tätigkeit.  

 
Protokollerklärung: 

Gegen Stundenentgelt tätige Ärztinnen und Ärzte, die im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 18 
Stunden wöchentlich zur Arbeitsleistung herangezogen werden, zählen nicht mit. 
 

4 Bauzeichnerinnen und -zeichner  

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5,  
deren Tätigkeit besondere Leistungen erfordert. 
(Hierzu Protokollerklärung) 
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Entgeltgruppe 5 

Bauzeichnerinnen und -zeichner mit abgeschlossener Berufsausbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 
Protokollerklärung: 

Besondere Leistungen sind z. B.: Anfertigung schwieriger Zeichnungen und Pläne nach nur 
groben Angaben oder nach Unterlagen ohne Anleitung sowie Erstellung der sich daraus 
ergebenden Detailzeichnungen, Ausführung der hiermit zusammenhängenden technischen 
Berechnungen wie Massenermittlungen bzw. Aufstellung von Stücklisten, selbständige 
Ermittlung technischer Daten und Werte und ihre Auswertung bei der Anfertigung von Plänen.  
 

5 Berechnerinnen und Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen sowie von 
Entgelten 

Entgeltgruppe 9b 

Beschäftigte, denen mindestens drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der 
Entgeltgruppe 6 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

Entgeltgruppe 9a 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, 
die aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse Entgelte einschließlich der 
Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbständig errechnen und die damit 
zusammenhängenden Arbeiten (z. B. Feststellen der Versicherungspflicht in der 
Sozialversicherung und der Zusatzversicherung, Bearbeiten von Abtretungen und 
Pfändungen) selbständig ausführen sowie den damit zusammenhängenden 
Schriftwechsel selbständig führen. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2,  
die aufgrund der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse die für die programmgestützte 
Errechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge oder Entgelte 
einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte notwendigen Merkmale und die 
sonstigen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erforderlichen Arbeiten (z. B. 
Feststellen der Versicherungspflicht in der Sozialversicherung und der 
Zusatzversicherung, Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) und Kontrollen 
verantwortlich vornehmen sowie den damit zusammenhängenden Schriftwechsel 
selbständig führen. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

3. gestrichen mit Wirkung vom 1. Januar 2025 ÄnderungsTV vom 5. Juni 2025 
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Entgeltgruppe 8 

gestrichen mit Wirkung vom 1. Januar 2025 ÄnderungsTV vom 5. Juni 2025 

 

Entgeltgruppe 7  

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 2, die mindestens zu einem Drittel aufgrund 
der angegebenen tatsächlichen Verhältnisse die für die programmgestützte Errechnung 
und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge oder der Entgelte 
einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte notwendigen Merkmale und die 
sonstigen Anspruchsvoraussetzungen feststellen, die erforderlichen Arbeiten (z. B. 
Bearbeiten von Abtretungen und Pfändungen) und Kontrollen verantwortlich vornehmen 
sowie den damit zusammenhängenden Schriftwechsel selbständig führen.  
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, 
die aufgrund der angegebenen Merkmale Dienst- oder Versorgungsbezüge oder 
Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte selbständig errechnen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

2. Beschäftigte, die aufgrund der angegebenen Merkmale die für die programmgestützte 
Errechnung und Zahlbarmachung der Dienst- oder Versorgungsbezüge oder der 
Entgelte einschließlich der Krankenbezüge und Urlaubsentgelte erforderlichen Arbeiten 
und Kontrollen verantwortlich vornehmen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 5 

Berechnerinnen und Berechner von Dienst- oder Versorgungsbezügen oder von 
Entgelten einschließlich der Krankenbezüge oder Urlaubsentgelte,  
deren Tätigkeit gründliche Fachkenntnisse erfordert. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 4) 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn die oder der Beschäftigte die 
Beschäftigungszeit sowie das Tabellenentgelt nach §§ 15 und 16 
TV TgDRV/TV DRV-Bund/TV DRV KBS bei der Einstellung nicht festzusetzen und 
Abtretungen und Pfändungen nicht zu bearbeiten hat. 

Nr. 2 Zu den Dienst- und Versorgungsbezügen bzw. den Entgelten im Sinne dieses 
Tätigkeitsmerkmals gehören gegebenenfalls auch sonstige Leistungen, z. B. 
Beitragszuschuss nach § 257 SGB V oder vermögenswirksame Leistungen. 

Nr. 3 Das Tätigkeitsmerkmal ist auch erfüllt, wenn die oder der Beschäftigte  

a) die Erfahrungszeit oder die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge nicht erstmals 
festzusetzen hat,  

b) die ruhegehaltfähige Dienstzeit bei der Einstellung nicht festzustellen hat,  

c) keine Widerspruchsbescheide zu erteilen hat oder 

d) Abtretungen und Pfändungen nicht zu bearbeiten hat. 
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Nr. 4 Erforderlich sind nähere Kenntnisse von Gesetzen, Verwaltungsvorschriften und 
Tarifbestimmungen usw. des Aufgabenkreises. 

 

6 Botinnen und Boten sowie Pförtnerinnen und Pförtner 

Entgeltgruppe 3 

1. Botinnen und Boten. 

2. Pförtnerinnen und Pförtner. 

 

7 Fahrerinnen und Fahrer  

Entgeltgruppe 5 

1. Fahrerinnen und Fahrer von Kraftfahrzeugen mit mehr als acht Fahrgastsitzplätzen. 

2. Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer, die im ständigen Wechsel und in einem Umfang von 
mindestens einem Viertel auch in der Fallgruppe 1 aufgeführte Kraftfahrzeuge fahren. 

 

Entgeltgruppe 4 

Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer. 

 

Entgeltgruppe 3 

Fahrerinnen und Fahrer von nicht zum öffentlichen Verkehr zugelassenen 
Flurförderzeugen, Elektrofahrzeugen oder Elektrokarren. 

 

8 Systemtechnikerinnen und -techniker in der Fernmeldetechnik  

Vorbemerkung: 

Systemtechnikerinnen und -techniker sind Beschäftigte mit einschlägiger 
abgeschlossener Berufsausbildung mit Tätigkeiten, die die Fähigkeit voraussetzen, 
digitale Telekommunikationssysteme zu konfigurieren (Vermittlungsanlagen und 
Übertragungssysteme) sowie Funktionen und Schaltungsabläufe von Fernmeldeanlagen 
verschiedener Systeme (bau- und systemtechnische Anlagen) anhand technischer 
Unterlagen (z. B. Stromlaufplänen, Montageplänen, Zeitdiagrammen, Datenflussplänen) 
zu erkennen, um in der Lage zu sein, solche Fernmeldeanlagen selbständig instand zu 
halten und instand zu setzen. 

  



 Seite 15 von 59 der Entgeltordnung 

Entgeltgruppe 9a 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, 
denen mindestens vier Systemtechnikerinnen oder -techniker durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 

Entgeltgruppe 8 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5  
mit besonders schwierigen Tätigkeiten. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6,  
die an elektronischen Systemen selbständig Funktionsprüfungen durchführen und 
Fehler beseitigen, wenn dabei schwierige Messungen vorzunehmen sind. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6,  
die an Telekommunikationssystemen besonderer Bauart selbständig 
Funktionsprüfungen durchführen und Fehler beseitigen, wenn dazu besonderes 
Fachwissen erforderlich ist. 

4. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5,  
denen mindestens eine Systemtechnikerin oder ein Systemtechniker durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt ist.  

 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 nach dreijähriger Tätigkeit in der Entgeltgruppe 6, 
denen das Überprüfen und Überwachen des technischen Zustandes der 
telekommunikationstechnischen Anlagen gemäß den VDE-Vorschriften übertragen ist. 

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5  
mit schwierigen Tätigkeiten. 

 

Entgeltgruppe 5 

Systemtechnikerinnen und -techniker in der Fernmeldetechnik. 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Besonders schwierige Tätigkeiten sind z. B. Funktionskontrollen einschließlich 
Eingrenzen und Beseitigen von Fehlern in Knotenvermittlungsanlagen oder an 
digitalen Fernübertragungssystemen. 

Nr. 2 Elektronische Systeme sind z. B.: 

a) digitale Übertragungssysteme (z. B. multiplexe Übertragungstechnik, 
Richtfunksysteme), 

b) Kommunikationssysteme (z. B. Fernmeldeanlagen, Kabelanlagen, Mobilfunk), 

c) Funkanlagen, 

d) Videoüberwachungsanlagen. 
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9 Beschäftigte im Fremdsprachendienst 

9.1 Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (Fremdsprachensekretärinnen 
und -sekretäre) 

 

Vorbemerkungen: 

1. 1Beschäftigte, die im Rahmen ihrer Tätigkeit Tastaturen mit nichtlateinischen 
Schriftzeichen bedienen und hierbei vollwertige Leistungen erbringen, erhalten für die 
Dauer dieser Tätigkeit eine Entgeltgruppenzulage:  

Beschäftigte der Entgeltgruppe 8   gemäß § 15 Nr. 1, 

Beschäftigte der Entgeltgruppen 9a und 9b gemäß § 15 Nr. 2. 

2Der Umfang dieser Schreibleistungen muss mindestens ein Drittel der unter diesen 
Unterabschnitt fallenden Tätigkeit ausmachen. 3Die Entgeltgruppenzulage gilt bei der 
Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3 TV TgDRV/TV DRV-Bund/TV DRV KBS) als 
Bestandteil des Tabellenentgelts.  

2. 1Ein einsprachiger Einsatz liegt vor, wenn der schriftliche Einsatz in der fremden 
Sprache mindestens 10 v. H. der gesamten Arbeitszeit der oder des Beschäftigten 
ausmacht. 2Ein zweisprachiger Einsatz liegt vor, wenn der schriftliche Einsatz in der 
zweiten fremden Sprache mindestens 5 v. H. der gesamten Arbeitszeit der oder des 
Beschäftigten ausmacht. 3Ein mehr als zweisprachiger Einsatz liegt vor, wenn der 
schriftliche Einsatz in einer dritten fremden Sprache ebenfalls mindestens 5 v. H. der 
gesamten Arbeitszeit der oder des Beschäftigten ausmacht. 

 

Entgeltgruppe 9b 

Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (Fremdsprachensekretärinnen und  
-sekretäre), die in mehr als zwei fremden Sprachen Sekretariats- und Bürotätigkeiten 
geläufig ausüben.  
(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 9a 

Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (Fremdsprachensekretärinnen und  
-sekretäre), die in zwei fremden Sprachen Sekretariats- und Bürotätigkeiten geläufig 
ausüben.  
(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 8 

Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (Fremdsprachensekretärinnen und  
-sekretäre), die in einer fremden Sprache Sekretariats- und Bürotätigkeiten geläufig 
ausüben.  
(Hierzu Protokollerklärung) 

 
  



 Seite 17 von 59 der Entgeltordnung 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte, die mit Rücksicht auf die beabsichtigte Beschäftigung als 
Fremdsprachenassistentin oder -assistent (Fremdsprachensekretärin oder -sekretär) bei 
der Einstellung den Nachweis erbringen, dass sie in zwei fremden Sprachen schriftlich 
und mündlich Sekretariats- und Bürotätigkeiten geläufig ausüben können. 
(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte, die mit Rücksicht auf die beabsichtigte Beschäftigung als 
Fremdsprachenassistentin oder -assistent (Fremdsprachensekretärin oder -sekretär) bei 
der Einstellung den Nachweis erbringen, dass sie in einer fremden Sprache schriftlich 
und mündlich Sekretariats- und Bürotätigkeiten geläufig ausüben können. 

 

Protokollerklärungen: 

1Schriftliche fremdsprachliche Sekretariats- und Bürotätigkeiten sind insbesondere 
Übersetzungen von Texten, deren Verständnis in der Ausgangssprache weder inhaltlich 
noch sprachlich Schwierigkeiten bietet sowie von Texten, deren adäquate Wiedergabe in der 
Zielsprache keine besonderen Anforderungen an das Formulierungsvermögen stellt. 2Die 
Übertragung einfacher Texte schließt auch die Erledigung der fremdsprachigen 
Routinekorrespondenz, die Anfertigung von Gesprächsprotokollen, die sprachliche 
Mitgestaltung des Internetauftritts sowie die Erstellung von Einladungen und Programmen 
ein. 3Hierzu gehört auch die Aufbereitung von Texten für computerunterstütztes Übersetzen 
und die computerunterstützte Sprachausbildung. 4Unter mündliche fremdsprachliche 
Sekretariats- und Bürotätigkeiten fallen insbesondere fremdsprachliche Telefongespräche 
und Gespräche im Rahmen des Besucher- und Kundenverkehrs. 5Die dienstliche 
Kommunikation beinhaltet, Ausführungen bis zur Dauer von einer Minute inhaltlich richtig aus 
einer fremden Sprache ins Deutsche und umgekehrt mündlich zu übertragen. 

 

9.2 Übersetzerinnen und Übersetzer 

Entgeltgruppe 12 

1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, die  

a) schwierige Texte in zwei Sprachrichtungen übersetzen und dabei gründliche 
Kenntnisse auf mindestens einem Fachgebiet des Ressorts oder auf einem 
wissenschaftlichen Fachgebiet zur Geltung bringen sowie  

b) bei Besprechungen kürzere zusammenhängende Ausführungen inhaltlich und 
sprachlich richtig in eine fremde Sprache und umgekehrt mündlich übertragen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

2. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, die  

a) schwierige Texte in mindestens drei Sprachrichtungen übersetzen und  

b) dabei gründliche Kenntnisse auf mindestens einem Fachgebiet des Ressorts oder auf 
einem wissenschaftlichen Fachgebiet zur Geltung bringen. 
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(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

3. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, die 

a) schwierige Texte in mindestens drei Sprachrichtungen übersetzen und  

b) bei Besprechungen kürzere zusammenhängende Ausführungen inhaltlich und 
sprachlich richtig in eine fremde Sprache und umgekehrt mündlich übertragen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

4. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
die Grundlagen für die Übersetzertätigkeit erarbeiten und bereits seit mindestens zwei 
Jahren schwierige Texte in mindestens zwei Sprachrichtungen übersetzen und 

a) dabei gründliche Kenntnisse auf mindestens einem Fachgebiet des Ressorts oder auf 
einem wissenschaftlichen Fachgebiet zur Geltung bringen, oder  

b) bei Besprechungen kürzere zusammenhängende Ausführungen inhaltlich und 
sprachlich richtig in eine fremde Sprache und umgekehrt mündlich übertragen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

 
Entgeltgruppe 11 

1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, die  

a) schwierige Texte in zwei Sprachrichtungen übersetzen und  

b) dabei gründliche Kenntnisse auf mindestens einem Fachgebiet des Ressorts oder auf 
einem wissenschaftlichen Fachgebiet zur Geltung bringen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

2. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, die  

a) schwierige Texte in zwei Sprachrichtungen übersetzen und  

b) bei Besprechungen kürzere zusammenhängende Ausführungen inhaltlich und 
sprachlich richtig in eine fremde Sprache und umgekehrt mündlich übertragen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

3. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, die  

a) schwierige Texte in einer Sprachrichtung übersetzen und dabei gründliche Kenntnisse 
auf mindestens einem Fachgebiet des Ressorts oder auf einem wissenschaftlichen 
Fachgebiet zur Geltung bringen sowie  

b) bei Besprechungen kürzere zusammenhängende Ausführungen inhaltlich und 
sprachlich richtig in eine fremde Sprache und umgekehrt mündlich übertragen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 



 Seite 19 von 59 der Entgeltordnung 

4. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
die schwierige Texte in mindestens drei Sprachrichtungen übersetzen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 10 

1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
die schwierige Texte in zwei Sprachrichtungen übersetzen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, die  

a) schwierige Texte in einer Sprachrichtung übersetzen und  

b) dabei gründliche Kenntnisse auf mindestens einem Fachgebiet des Ressorts oder auf 
einem wissenschaftlichen Fachgebiet zur Geltung bringen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

3. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, die 

a) schwierige Texte in einer Sprachrichtung übersetzen und  

b) bei Besprechungen kürzere zusammenhängende Ausführungen inhaltlich und 
sprachlich richtig in eine fremde Sprache und umgekehrt mündlich übertragen. 

(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

 

Entgeltgruppe 9b 

 Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung und entsprechender 
Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben,  
die schwierige Texte in mindestens einer Sprachrichtung übersetzen.  
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Ein Text ist dann als schwierig zu bezeichnen, wenn 

a) zu seinem sprachlich und inhaltlich richtigen Verständnis eine eingehende 
Textanalyse sowie ein entsprechendes Einfühlungs- und Vorstellungsvermögen 
auf den einschlägigen wissenschaftlichen Fachgebieten erforderlich ist und  

b) seine originalgetreue, sinnwahrende, inhaltlich und formal adäquate Übertragung 
die erforderliche Vertrautheit mit den Ausdrucksmitteln der Zielsprache 
voraussetzt. 

Nr. 2 Die Eingruppierung in diese Fallgruppe setzt den Nachweis voraus, dass die oder der 
Beschäftigte zusammenhängende Ausführungen von etwa drei Minuten Dauer 
übertragen kann. 
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Nr. 3 1Gründliche Kenntnisse auf mindestens einem Fachgebiet liegen vor, wenn die oder 
der Beschäftigte befähigt ist, die wesentlichen fachlichen Zusammenhänge aus dem 
zugewiesenen Fachgebiet zu erfassen und Übersetzungen in der zugehörigen 
Fachsprache abzufassen. 2Bei den geforderten Kenntnissen handelt es sich nicht um 
Kenntnisse, die von Beschäftigten mit abgeschlossener wissenschaftlicher 
Hochschulbildung gefordert werden.  

 

10 Geprüfte Gärtnermeisterinnen und -meister  

Vorbemerkung: 

Geprüfte Gärtnermeisterinnen und -meister sind Beschäftigte mit einschlägiger 
Meisterprüfung, die eine Tätigkeit im Fachgebiet Garten- und Landschaftsbau ausüben. 

 

Entgeltgruppe 9b 

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1,  
deren Tätigkeit sich  

a) dadurch, dass sie in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem 
höheren Maß von Verantwortlichkeit beschäftigt sind und  

b) durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebietes und große 
Selbständigkeit wesentlich  

aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1 heraushebt. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2,  
deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebietes und 
große Selbständigkeit wesentlich  
aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 2 heraushebt. 

 

Entgeltgruppe 9a 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 8,  
die besonders schwierige Arbeitsbereiche zu beaufsichtigen haben, in denen 
Gärtnerinnen oder Gärtner mit abgeschlossener Berufsausbildung beschäftigt werden.  
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, 
die in einem besonders bedeutenden Arbeitsbereich mit einem höheren Maß von 
Verantwortlichkeit beschäftigt sind.  
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 8 

Geprüfte Gärtnermeisterinnen und -meister mit entsprechender Tätigkeit. 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind z. B. Betriebsstätten. 

Nr. 2  Besonders schwierige Arbeitsbereiche im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals sind 
solche, die erheblich über den normalen Schwierigkeitsgrad hinausgehen. 
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11 Beschäftigte in der Instandhaltung und Bedienung von Gebäude- und 
Betriebstechnik  

Vorbemerkungen: 

1. Anlagen der Gebäude- und Betriebstechnik sind z. B. Abwasser-, Wasser-, Gas-, 
Kälte-, Wärmeversorgungsanlagen, Lufttechnische Anlagen, Nieder- und 
Mittelspannungsanlagen und sicherheitstechnische Anlagen. 

2. Das Instandhalten von Anlagen umfasst die Wartung, Inspektion und Instandsetzung. 

 

Entgeltgruppe 9a 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 mit einer zusätzlichen fachlichen 
Fortbildung in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik,  
die bei Bedarf die Regelungstechnik programmieren. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 3 mit einer zusätzlichen fachlichen 
Fortbildung,  
die in großen Arbeitsstätten mit zentraler Gebäude- und Betriebstechnik komplizierte 
Anlagen instand halten, die Betriebsbereitschaft gewährleisten und in der Lage sind, die 
Regelung und Steuerung der Anlagen technischen Änderungen anzupassen.  
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

Entgeltgruppe 8 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 1 oder 2,  
die Anlagen der zentralen Gebäude- und Betriebstechnik bedienen und instand halten 
und bei Bedarf die Regelungstechnik IT-gestützt parametrieren. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 1 oder 2 mit einer zusätzlichen fachlichen 
Fortbildung in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik,  
die Anlagen der Gebäude- und Betriebstechnik bedienen und instand halten und bei 
Bedarf die Regelungstechnik programmieren. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7 Fallgruppe 2,  
die neben der Beaufsichtigung oder Wartung von Regelanlagen zur Steuerung 
angeschlossener Unterzentralen besonders schwierige Instandsetzungen durchführen. 

 

Entgeltgruppe 7 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6,  
die bei Bedarf die Regelungstechnik parametrieren (auch IT-gestützt). 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6,  
die an umfangreichen Anlagen der Gebäude- und Betriebstechnik schwierige 
Instandsetzungen selbständig durchführen. 
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Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Berufsausbildung und 
anlagenspezifischem Sachkundenachweis,  
die Anlagen der Gebäude- und Betriebstechnik bedienen und instand halten, für deren 
Betrieb ein entsprechender Sachkundenachweis Voraussetzung ist. 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Das Parametrieren oder Programmieren setzt voraus, dass in die Regelungstechnik 
eingegriffen wird. Dabei sind mit einer bestehenden Software regelungstechnische 
Anpassungen und Erweiterungen durchzuführen. 

Nr. 2 Die zusätzliche fachliche Fortbildung wird auch durch einen Meisterbrief erfüllt. 

Nr. 3 Zentrale Gebäude- und Betriebstechnik ist eine Vernetzung verschiedener Anlagen 
der Gebäude- und Betriebstechnik, die durch eine zentrale Gebäudeautomation 
(Gebäudeleittechnik) gesteuert werden. 

 

12 Beschäftigte in Gesundheitsberufen  

Vorbemerkung: 

Die Bezeichnungen umfassen auch 

Ergotherapeutinnen und  
-therapeuten 

Beschäftigungstherapeutinnen und  
-therapeuten 

Masseurinnen und medizinische 
Bademeisterinnen und Masseure und 
medizinische Bademeister  

Masseurinnen und Masseure 

Medizinische Fachangestellte Arzthelferinnen und Arzthelfer  

Physiotherapeutinnen und  
-therapeuten 

Krankengymnastinnen und  
Krankengymnasten 

 

12.1 Desinfektorinnen und Desinfektoren, Gesundheitsaufseherinnen und -aufseher 
sowie Beschäftigte in der Medizinprodukteaufbereitung 

Entgeltgruppe 9a 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 4 
als Leiterinnen oder Leiter des technischen Betriebes von Desinfektionsanstalten, 
denen mindestens 18 Desinfektorinnen oder Desinfektoren mit Prüfung durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4, 
denen mindestens fünf Gesundheitsaufseherinnen oder -aufseher oder Beschäftigte in 
der Tätigkeit von Gesundheitsaufseherinnen oder -aufsehern durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4, 
die schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 
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Entgeltgruppe 8 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 4 
als Leiterinnen oder Leiter des technischen Betriebes von Desinfektionsanstalten, 
denen mindestens neun Desinfektorinnen oder Desinfektoren mit Prüfung durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 4 
als ausdrücklich bestellte ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Leiterinnen oder 
Leitern des technischen Betriebes von Desinfektionsanstalten, 
denen mindestens 18 Desinfektorinnen oder Desinfektoren mit Prüfung durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4, 
denen mindestens zwei Gesundheitsaufseherinnen oder -aufseher oder Beschäftigte in 
der Tätigkeit von Gesundheitsaufseherinnen oder -aufsehern durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

4. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 4, 
die in nicht unerheblichem Umfange schwierige Aufgaben im gesamten 
Aufgabenbereich einer Gesundheitsaufseherin oder eines Gesundheitsaufsehers 
erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

5. Leiterinnen oder Leiter von Aufbereitungseinheiten für Medizinprodukte  
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 4 
als ausdrücklich bestellte ständige Vertreterinnen und Vertreter von Leiterinnen und 
Leitern des technischen Betriebes von Desinfektionsanstalten, 
denen mindestens neun Desinfektorinnen oder Desinfektoren mit Prüfung durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 4, 
denen mindestens vier Desinfektorinnen oder Desinfektoren mit Prüfung durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 4, 
die mindestens zu einem Viertel Aufsichtstätigkeit bei Begasungen mit hochgiftigen 
Stoffen auf Schiffen, schwimmenden Geräten oder an Land in Gebäuden, Silos, 
Containern oder Waggons ausüben. 

4. Gesundheitsaufseherinnen und -aufseher mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

5. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 2, 
denen mindestens fünf Beschäftigte dieses Unterabschnitts durch ausdrückliche 
Anordnung ständig unterstellt sind. 
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Entgeltgruppe 5 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 4,  
denen mindestens zwei Desinfektorinnen oder Desinfektoren mit Prüfung durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

2. Fachkräfte für Medizinprodukteaufbereitung mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Desinfektorinnen und Desinfektoren mit Prüfung und entsprechender Tätigkeit. 

2. Beschäftigte in Aufbereitungseinheiten für Medizinprodukte mit Fachkunde I und II. 

Entgeltgruppe 3 

1. Desinfektionshelferinnen und -helfer. 

2. Beschäftigte in der Tätigkeit von Gesundheitsaufseherinnen und -aufsehern. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

3. Beschäftigte in Aufbereitungseinheiten für Medizinprodukte 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Zu den Desinfektionsanstalten rechnen auch entsprechende Einrichtungen mit 
anderer Bezeichnung. 

Nr. 2 Beschäftigte, die die Tätigkeit einer Gesundheitsaufseherin oder eines -aufsehers 
ausüben und die Prüfung als Gesundheitsaufseherin oder -aufseher deshalb nicht 
abgelegt haben, weil in dem betreffenden Land eine Prüfungsmöglichkeit für 
Gesundheitsaufseherinnen und -aufseher nicht besteht, sind nach den 
Tätigkeitsmerkmalen für Gesundheitsaufseherinnen und -aufseher mit Prüfung 
eingruppiert. 

Nr. 3 1Schwierige Aufgaben sind z. B. die Begutachtung von Flächennutzungsplänen und 
die Begutachtung von großen Bauvorhaben mit noch nicht gesicherter 
Wasserversorgung und Abwässerbeseitigung. 2Zur Erfüllung der schwierigen 
Aufgaben gehört auch, dass die Gesundheitsaufseherin oder der 
Gesundheitsaufseher den Sachverhalt bewertet, daraus die notwendigen 
Folgerungen zieht und die hiermit zusammenhängenden Berichte, Gutachten und 
sonstigen Schreiben entwirft. 

Nr. 4 1Voraussetzung für die Leitung einer Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) ist 
eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung für das Fachgebiet „Leitung einer AEMP“. 
2Dieser Managementlehrgang umfasst mindestens 720 Stunden aufgeteilt in Module. 

 

12.2 Diätassistentinnen und -assistenten  

Entgeltgruppe 9b 

 Beschäftigte der Entgeltgruppe 7 
mit Fortbildung zur Ernährungsberaterin oder zum Ernährungsberater oder mit 
vergleichbarer Fortbildung und entsprechender Tätigkeit. 
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Entgeltgruppe 9a 

 Beschäftige der Entgeltgruppe 7, 
die schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung 

 

Entgeltgruppe 8 

 Beschäftige der Entgeltgruppe 7, 
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung 

 

Entgeltgruppe 7 

Diätassistentinnen und -assistenten mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 5 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Diätassistentinnen und -assistenten. 

 
Protokollerklärung: 

 Schwierige Aufgaben sind z. B.: 

a) Diätberatung von einzelnen Patientinnen oder Patienten,  

b) Diätberatung in Gruppen bei Kindern und Jugendlichen mit 
Stoffwechselerkrankungen, Adipositas, Rheuma 

c) selbständige Durchführung von Ernährungserhebungen,  

d) Mitarbeit bei Grundlagenforschung im Fachbereich klinische Ernährungslehre,  

e) Herstellung und Berechnung spezifischer Diätformen bei dekompensierten 
Leberzirrhosen, dialysepflichtiger Niereninsuffizienz, Zöliakie/Sprue, Eosinophiler 
Ösophagitis, Mukoviszidose, therapierefraktärer Epilepsie, seltenen 
Stoffwechselerkrankungen wie Phenylketonurie, 

f) diättherapeutische Maßnahmen bei Maldigestion und Maiabsorption nach 
Operationen im Gastrointestinaltrakt sowie bei Stomaanlagen,  

g) spezielle Anfertigung von Sondenernährung. 

 

12.3 Ergotherapeutinnen und -therapeuten  

Entgeltgruppe 9b 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
denen mindestens zwei Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 
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Entgeltgruppe 9a 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
die schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 7 

Ergotherapeutinnen und -therapeuten mit staatlicher Anerkennung und entsprechender 
Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 5 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Ergotherapeutinnen und -therapeuten. 

 
Protokollerklärung: 

Schwierige Aufgaben sind z. B. Ergotherapie 

- bei Querschnittslähmungen,  

- in Kinderlähmungsfällen, 

- mit spastisch Gelähmten, 

- in Fällen von Dysmelien, 

- in der Psychiatrie oder Geriatrie, 

- bei schweren neurologischen Erkrankungen, wie z. B. Schädel-Hirn-Trauma, 
Hirntumor, zerebralem Aneurysma, 

- mit Patientinnen und Patienten, bei denen neben der Hauptindikation 
behandlungsrelevante Begleiterkrankungen vorliegen, die die therapeutische 
Behandlung erschweren, 

- bei chronischen Erkrankungen, wie z. B. Multiple Sklerose, Mukoviszidose und 
COPD ab Schweregrad III 

- nach mehrfachen operativen Eingriffen, z. B. im Hand-/Fußbereich bei 
Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis. 

 

12.4 Logopädinnen und Logopäden  

Entgeltgruppe 9b 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders 
hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 
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2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
die mindestens zur Hälfte eine oder zwei der folgenden Aufgaben erfüllen: 
- Behandlung von Dysphagien (Schluckstörungen) oder Sprach- und Sprechstörungen 

im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen oder Demenzen. 

 

Entgeltgruppe 9a 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
die schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7,  
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 7 

Logopädinnen und Logopäden mit staatlicher Anerkennung und entsprechender 
Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 5 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Logopädinnen und Logopäden. 

 

Protokollerklärung: 

Schwierige Aufgaben sind z. B. die Behandlung von Kehlkopflosen, von Patientinnen 
und Patienten nach Schlaganfällen oder Gehirnoperationen, von Patientinnen und 
Patienten mit Intelligenzminderung, von Aphasiepatientinnen oder -patienten, von 
Patientinnen oder Patienten mit spastischen Lähmungen im Bereich des 
Sprachapparates. 

 

12.5 Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen und Masseure und 
medizinische Bademeister  

Entgeltgruppe 9a 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5,  
denen mindestens acht Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

 

Entgeltgruppe 8 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, 
denen mindestens vier Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 
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2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 1, 
die schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, 
denen mindestens zwei Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, 
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Entgeltgruppe 5 

Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen und Masseure und medizinische 
Bademeister mit entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Masseurinnen und medizinischen Bademeisterinnen 
und Masseuren und medizinischen Bademeistern. 

 
Protokollerklärung: 

Schwierige Aufgaben sind z. B.  

- Verabreichung von Kohlensäure- oder Sauerstoffbädern bei Herz- und 
Kreislaufbeschwerden, 

- Massage- oder Bäderbehandlung nach Schlaganfällen oder bei Kinderlähmung,  

- Massagebehandlung von Frischoperierten 

- Massagebehandlung von an Mukoviszidose erkrankten Patientinnen und Patienten, 

- Lymphdrainage bei kombinierten Lip-/Lymphödem und bei ausgeprägtem 
Lymphödem nach GA onkologischer Erkrankung. 

 

12.6 Medizinische Fachangestellte  

Entgeltgruppe 8 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, 
denen mindestens zehn Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 dieses Unterabschnitts durch 
ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

2. Fachwirtinnen und -wirte für ambulante medizinische Versorgung mit entsprechender 
Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 6 

 Beschäftigte der Entgeltgruppe 5,  
die schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung) 
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Entgeltgruppe 5 

Medizinische Fachangestellte mit entsprechender Tätigkeit. 

 
Protokollerklärung: 

Schwierige Aufgaben sind z. B. Patientenabrechnungen im stationären und ambulanten 
Bereich, Durchführung von Elektro-Kardiogrammen mit allen Ableitungen, Einfärben von 
cytologischen Präparaten oder gleich schwierige Einfärbungen. 

 

12.7 Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten sowie medizinisch-
technische Gehilfinnen und Gehilfen  

Entgeltgruppe 10 

Leitende medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten, 
denen mindestens 16 Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 
Entgeltgruppe 9b 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
denen mindestens zwei Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders 
hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
die mindestens zur Hälfte eine oder mehrere Aufgaben der Entgeltgruppe 9a erfüllen. 

 
Entgeltgruppe 9a 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
die mindestens zu einem Viertel eine oder mehrere der folgenden Aufgaben erfüllen: 

a) Wartung und Justierung von hochwertigen und schwierig zu bedienenden 
Messgeräten (z. B. Autoanalyzern) und Anlage der hierzu gehörenden Eichkurven, 
Bedienung eines Elektronenmikroskops sowie Vorbereitung der Präparate für 
Elektronenmikroskopie; 

b) Quantitative Bestimmung von Kupfer und Eisen, Bestimmung der 
Eisenbindungskapazität, schwierige Hormonbestimmungen, schwierige 
Fermentaktivitätsbestimmungen, schwierige gerinnungsphysiologische 
Untersuchungen; 

c) Virusisolierungen oder ähnliche schwierige mikrobiologische Verfahren, 
Gewebezüchtungen, schwierige Antikörperbestimmungen (z. B. Coombs-Test, 
Blutgruppen-Serologie);  

d) Vorbereitung und Durchführung von röntgenologischen Gefäßuntersuchungen in der 
Schädel-, Brust- oder Bauchhöhle; 
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e) Mitwirkung bei Herzkatheterisierungen, Schichtaufnahmen in den drei Dimensionen 
mit Spezialgeräten, Enzephalografien, Ventrikulografien, schwierigen intraoperativen 
Röntgenaufnahmen. 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr.3) 

 

Entgeltgruppe 7 

Staatlich geprüfte Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten mit 
entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 4, 
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfüllen, soweit diese nicht den 
medizinisch-technischen Assistentinnen und Assistenten vorbehalten sind. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nr. 3) 

Entgeltgruppe 4 

Medizinisch-technische Gehilfinnen und Gehilfen mit staatlicher Prüfung nach 
zweisemestriger Ausbildung und mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Leitende medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten im Sinne dieses 
Tätigkeitsmerkmals sind Assistentinnen und Assistenten, denen unter der 
Verantwortung einer Ärztin oder eines Arztes für eine Laboratoriumsabteilung oder für 
eine radiologische Abteilung insbesondere die Arbeitseinteilung, die Überwachung 
des Arbeitsablaufs und der Arbeitsausführung durch ausdrückliche Anordnung 
übertragen sind. 

Nr. 2 Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten, die im Rahmen ihrer 
Tätigkeit als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem 
besonders hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind, sind auch dann als solche 
eingruppiert, wenn sie im Rahmen dieser Tätigkeit Aufgaben erfüllen, die im 
Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 9a genannt sind. 

Nr. 3 Schwierige Aufgaben sind z. B. der Diagnostik vorausgehende technische Arbeiten 
bei überwiegend selbständiger Verfahrenswahl auf histologischem, 
mikrobiologischem, serologischem und quantitativ klinisch-chemischem Gebiet; ferner 
schwierige röntgenologische Untersuchungsverfahren, insbesondere zur 
röntgenologischen Funktionsdiagnostik, messtechnische Aufgaben und Hilfeleistung 
bei der Verwendung von radioaktiven Stoffen sowie schwierige medizinisch-
fotografische Verfahren. 
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12.8 Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten  

Entgeltgruppe 9b 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
denen mindestens zwei pharmazeutisch-technische Assistentinnen oder Assistenten 
oder pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte mit Tätigkeiten mindestens der 
Entgeltgruppe 6 durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 7,  
die als Hilfskräfte bei wissenschaftlichen Forschungsaufgaben mit einem besonders 
hohen Maß von Verantwortlichkeit tätig sind. 

 

Entgeltgruppe 9a 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
die mindestens zur Hälfte schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 7 

Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten mit staatlicher Erlaubnis 
und entsprechender Tätigkeit. 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Den pharmazeutisch-kaufmännischen Angestellten stehen Drogistinnen und 
Drogisten gleich. 

Nr. 2  Schwierige Aufgaben sind z. B.: 

a) in der chemisch-physikalischen Analyse: gravimetrische, titrimetrische und 
fotometrische Bestimmungen einschl. Komplexometrie, Leitfähigkeitsmessungen 
und chromatografische Analysen; 

b) in der Pflanzenanalyse: Anfertigung mikroskopischer Schnitte, schwierige 
Identitäts- und Reinheitsprüfungen nach dem Deutschen Arzneibuch (Chemikalien, 
Drogen); 

c) Herstellung und Kontrolle steriler Lösungen der verschiedensten 
Zusammensetzungen in größerem Umfang unter Verwendung moderner 
Apparaturen; 

d) Herstellung von sonstigen Arzneimitteln in größerem Umfang unter Verwendung 
moderner in der Galenik gebräuchlicher Apparaturen (Suppositorien, Salben, 
Pulvergemische, Ampullen, Tabletten u. a.); 

e) Herstellung von Arzneizubereitungen nach Rezept oder Einzelvorschrift. 



 Seite 32 von 59 der Entgeltordnung 

 

12.9 Physiotherapeutinnen und -therapeuten  

Entgeltgruppe 10 

Leitende Physiotherapeutinnen und -therapeuten,  
denen mindestens 16 Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 9b 

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 7,  
denen mindestens zwei Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt 
sind.  

 

2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 7,  
die mindestens zur Hälfte folgende Aufgaben erfüllen 
- Physiotherapie bei Patientinnen oder Patienten mit Demenz. 

 

Entgeltgruppe 9a 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7,  
die schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7,  
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 7 

Physiotherapeutinnen und -therapeuten mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 5 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Physiotherapeutinnen und -therapeuten. 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Leitende Physiotherapeutinnen und -therapeuten sind Physiotherapeutinnen oder -
therapeuten, denen unter der Verantwortung einer Ärztin oder eines Arztes für eine 
physiotherapeutische Abteilung insbesondere die Arbeitseinteilung, die Überwachung 
des Arbeitsablaufs und der Arbeitsausführung durch ausdrückliche Anordnung 
übertragen sind. 

Nr. 2 Schwierige Aufgaben sind z. B. Physiotherapie 
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- nach Lungen- oder Herzoperationen oder indikationsspezifische 
Physiotherapie nach Operation 

- nach Herzinfarkten,  

- bei Querschnittslähmungen,  

- in Kinderlähmungsfällen, 

- mit spastisch Gelähmten,  

- in Fällen von Dysmelien, 

nach Verbrennungen,  

- in der Psychiatrie oder Geriatrie,  

- nach Einsatz von Endoprothesen 

- mit Patientinnen und Patienten, bei denen neben der Hauptindikation 
behandlungsrelevante Begleiterkrankungen vorliegen, die die therapeutische 
Behandlung erschweren, 

- bei chronischen Erkrankungen, wie z. B. Morbus Bechterew, Multiple 
Sklerose, schwere Fälle von Polyarthritis, Mukoviszidose, COPD ab 
Schweregrad III. 

 

12.10 Psychologisch-technische Assistentinnen und Assistenten 

Entgeltgruppe 9a 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7,  
die besonders schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7,  
die schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Berufsausbildung und einer 
Weiterbildung zur psychologisch-technischen Assistentin oder zum psychologisch-
technischen Assistenten mit entsprechender Tätigkeit. 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Besonders schwierige Aufgaben sind: 

a) eigenverantwortliche Einsteuerung der Bewerberinnen und Bewerber in Stationen 
der psychologischen Eignungsfeststellung, insbesondere Steuerung und 
Organisation der computergestützten Testverfahren in Abstimmung mit anderen 
Stationen der Eignungsfeststellung; 

b) Aufsichtsfunktion;  

c) Standardisierung der Testleitertätigkeiten;  
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d) Ausbildung und Einweisung neuer Testleiterinnen und Testleiter oder 
Karriereberaterinnen und Karriereberater. 

 
Nr. 2 Schwierige Aufgaben sind z. B.: 

a) Durchführung komplexer eignungsdiagnostischer Verfahren, die sich aus der 
Vielzahl und Vielseitigkeit der untersuchten zivil/militärischen Verwendungen und 
Laufbahnen ergeben; hierfür sind besondere Kenntnisse der Anforderungen der 
Verwendungen und Laufbahnen sowie Kenntnisse zu den 
Testverfahren/Normgruppen erforderlich; 

b) Durchführung komplexer eignungsdiagnostischer Verfahren für Spezialpersonal 
(z. B. KSK, Pilotinnen und Piloten) die Kenntnisse zu den spezifischen 
Anforderungen der Verwendung voraussetzen; 

c) Durchführung komplexer eignungsdiagnostischer Verfahren, die die 
nachgewiesene Fähigkeit zur Gesprächsführung und Verhaltensbeobachtung/ 
-bewertung erfordern; 

d) Arbeit mit psychisch belasteten/psychisch erkrankten Probandinnen und 
Probanden im Bereich der klinischen Psychologie, die besondere Kenntnisse und 
Fähigkeiten für den Umgang mit den betreffenden Personen erfordert. 

 

12.11 Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten 

 

Entgeltgruppe 14 

Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten 
mit Approbation und entsprechender Tätigkeit. 

 

12.12 Sport- und Gymnastiklehrerinnen und -lehrer 

 

Entgeltgruppe 10 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b,  
denen mindestens 16 Beschäftigte durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 
 

Entgeltgruppe 9b 

Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und den Anforderungen der 
Protokollerklärung Nr. 1 entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund 
gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5,  
die schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 
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Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5,  
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 5 

Staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerinnen und -lehrer 
mit entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3)  

 

Entgeltgruppe 4  

Beschäftigte in der Tätigkeit von Sport- und Gymnastiklehrerinnen und -lehrern. 

 
Protokollerklärungen 

Nr. 1 Die hochschulische Ausbildung befähigt insbesondere 

- zur Steuerung und Gestaltung hochkomplexer Therapieprozesse in der Trainings- 
und Bewegungstherapie auf der Grundlage wissenschaftsbasierter oder 
wissenschaftsorientierter Entscheidungen, 

- an der Entwicklung von Qualitätsmanagementkonzepten, Leitlinien und 
wissenschaftlichen Projekten mitzuwirken und 

- im Rahmen dieser Aufgaben Führungspositionen wahrzunehmen. 

 
Nr. 2: Schwierige Aufgaben sind z. B.  

- die indikationsspezifische Einzeltherapie nach Operation, 

- die Einzeltherapie mit Patientinnen und Patienten, bei denen neben der 
Hauptindikation behandlungsrelevante Begleiterkrankungen vorliegen, die die 
therapeutische Behandlung erschweren, 

- die aktive Mitarbeit an der Entwicklung von Sport- und Bewegungstherapien, die 
sich ausdrücklich sowohl auf die körperliche als auch emotionale, soziale und 
verhaltensbezogene Zielsetzung konzentrieren oder 

- die Erbringung von speziellen Leistungen für Menschen mit Behinderung. 

Nr. 3: Die Bezeichnung „Staatlich geprüfte Sport- und Gymnastiklehrerinnen und -lehrer“ 
umfasst auch vergleichbare Abschlüsse nach landesrechtlich geregelten schulischen 
Ausbildungen an Berufsfachschulen und sportwissenschaftlichen Fakultäten. 

 

12.13 Diabetesberaterinnen und -berater 

Entgeltgruppe 9b 

Beschäftige nach erfolgreich absolvierter Weiterbildung mit Zusatzbezeichnung ,,Diabetesberaterin 
oder -berater" und entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Protokollerklärung). 
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Protokollerklärung 

Bei der Weiterbildung muss es sich um eine Weiterbildung nach den Weiterbildungs- und 
Prüfungsordnungen zur Diabetesberaterin oder zum Diabetesberater DDG an einer von der 
Deutschen Diabetes Gesellschaft zugelassenen und anerkannten Weiterbildungsstätte bzw. 
um eine gleichwertige Weiterbildung handeln. 

 

13 Haus- und Hofarbeiterinnen und -arbeiter  

Entgeltgruppe 2 

Haus- und Hofarbeiterinnen und -arbeiter, soweit nicht in Entgeltgruppe 1 eingruppiert 

 

14 Hausmeisterinnen und Hausmeister  

Entgeltgruppe 5 

Hausmeisterinnen und Hausmeister mit einschlägiger abgeschlossener 
Berufsausbildung 

 

Entgeltgruppe 4 

Hausmeisterinnen und Hausmeister 

 

15 Beschäftigte in der Informationstechnik  

Vorbemerkung: 

1Nach diesem Abschnitt sind Beschäftigte eingruppiert, die sich mit Systemen der 
Informationstechnik befassen ohne Rücksicht auf ihre organisatorische Eingliederung. 
2Zu diesen Systemen zählen insbesondere informationstechnische Hard- und 
Softwaresysteme, Anwendungsprogramme, Datenbanken, Komponenten der 
Kommunikationstechnik in lokalen IT- und IT-Weitverkehrsnetzen sowie Produkte und 
Services, die mit diesen Systemen erstellt werden. 3Dabei werden Tätigkeiten im 
gesamten Lebenszyklus eines solchen IT-Systems erfasst, also dessen Planung, 
Spezifikation, Entwurf, Design, Erstellung, Implementierung, Test, Integration in die 
operative Umgebung, Produktion, Optimierung und Tuning, Pflege, Fehlerbeseitigung 
und Qualitätssicherung. 4Auch Tätigkeiten zur Sicherstellung der Informationssicherheit 
fallen unter die nachfolgenden Merkmale. 5Da mit den informationstechnischen 
Systemen in der Regel Produkte oder Services erstellt werden, gelten die 
nachfolgenden Merkmale auch für die Beschäftigten in der Produktionssteuerung und im 
IT-Servicemanagement.6Nicht unter diesen Abschnitt fallen Beschäftigte, die lediglich IT-
Systeme anwenden oder Beschäftigte, die lediglich die Rahmenbedingungen für die 
Informationstechnik schaffen und sich die informationstechnischen Spezifikationen von 
den IT-Fachleuten zuarbeiten lassen (z. B. Beschäftigte in der Personalwirtschaft und 
-entwicklung, auch wenn es dabei um die Betreuung von IT-Personal geht oder 
Beschäftigte in der Beschaffung, auch wenn IT-Systeme beschafft werden). 

 
Entgeltgruppe 13 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1,  
deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch das Maß der Verantwortung 
erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1 heraushebt. 
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2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10  
mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, 
die durch ausdrückliche Anordnung als Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind 
und denen mindestens  

a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 12 oder 

b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 

durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

Entgeltgruppe 12 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 
mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich  
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch Spezialaufgaben  
aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt. 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 
mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich  
mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch 
Spezialaufgaben  
aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt. 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10  
mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, 
die durch ausdrückliche Anordnung als Leiterin oder Leiter einer IT-Gruppe bestellt sind 
und denen mindestens  

a) zwei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 11 oder 

b) drei Beschäftigte dieses Abschnitts mindestens der Entgeltgruppe 10 

durch ausdrückliche Anordnung ständig unterstellt sind. 

 

Entgeltgruppe 11 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, 
deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, 
deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Leistungen aus der 
Entgeltgruppe 10 heraushebt. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 10 

1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Hochschulbildung (z. B. in der 
Fachrichtung Informatik) und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben.  

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b, deren Tätigkeit einen Gestaltungsspielraum 
erfordert, der über den Gestaltungsspielraum in Entgeltgruppe 8 hinausgeht. 
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Entgeltgruppe 9b 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a, 
deren Tätigkeit umfassende Fachkenntnisse erfordert. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 9a 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 8, 
deren Tätigkeit zusätzliche Fachkenntnisse erfordert. 

 

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
deren Tätigkeit über die Standardfälle hinaus Gestaltungsspielraum erfordert. 

 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, 
die ohne Anleitung tätig sind. 

 
Entgeltgruppe 6 

1. Beschäftigte mit einschlägiger abgeschlossener Berufsausbildung (z. B. 
Fachinformatikerinnen und -informatiker der Fachrichtungen Anwendungsentwicklung 
oder Systemintegration, Technische Systeminformatikerinnen und -informatiker, IT-
System-Kaufleute oder IT-Systemelektronikerinnen und -elektroniker) und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

2. Beschäftigte, deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Besondere Leistungen sind Tätigkeiten, deren Bearbeitung besondere 
Fachkenntnisse oder besondere praktische Erfahrung voraussetzt oder die eine 
fachliche Weisungsbefugnis beinhalten. 

Nr. 2 Umfassende Fachkenntnisse bedeuten gegenüber den in der Entgeltgruppe 9a 
geforderten Fachkenntnissen eine Steigerung der Tiefe und der Breite nach. 

Nr. 3 Gründliche Fachkenntnisse erfordern nähere Kenntnisse von Rechtsvorschriften oder 
näheres kaufmännisches oder technisches Fachwissen usw. des Aufgabenkreises. 
Die gründlichen und vielseitigen Fachkenntnisse brauchen sich nicht auf das gesamte 
Gebiet der Verwaltung (des Betriebes), bei der die/der Beschäftigte tätig ist, zu 
beziehen. Der Aufgabenkreis der/des Beschäftigten muss aber so gestaltet sein, dass 
er nur beim Vorhandensein gründlicher und vielseitiger Fachkenntnisse 
ordnungsmäßig bearbeitet werden kann. 
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16 Ingenieurinnen und Ingenieure  

Vorbemerkung: 

Die Tätigkeitsmerkmale dieses Abschnitts gelten auch für Beschäftigte mit 
abgeschlossener Hochschulbildung in einem naturwissenschaftlichen Studiengang und 
entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 13 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1,  
deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch das Maß der Verantwortung 
erheblich aus der Entgeltgruppe 12 Fallgruppe 1 heraushebt. 

 

Entgeltgruppe 12 

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1  
mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich  
durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch künstlerische oder 
Spezialaufgaben  
aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt. 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1  
mit mindestens dreijähriger praktischer Erfahrung, deren Tätigkeit sich  
mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder durch 
künstlerische oder Spezialaufgaben  
aus der Entgeltgruppe 11 Fallgruppe 1 heraushebt. 

 

Entgeltgruppe 11 

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, 
deren Tätigkeit sich durch besondere Leistungen aus der Entgeltgruppe 10 heraushebt. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 10, 
deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Leistungen aus der 
Entgeltgruppe 10 heraushebt. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 10 

Technische Beschäftigte mit abgeschlossener technischer Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Besondere Leistungen sind z. B.: Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen, deren 
Bearbeitung besondere Fachkenntnisse und besondere praktische Erfahrung oder 
künstlerische Begabung voraussetzt, sowie örtliche Leitung bzw. Mitwirkung bei der 
Leitung von schwierigen Bauten und Bauabschnitten sowie deren Abrechnung. 

Nr. 2  Entsprechende Tätigkeiten sind z. B.: 
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a) Aufstellung oder Prüfung von Entwürfen nicht nur einfacher Art einschließlich 
Massen-, Kosten- und statischen Berechnungen und Verdingungsunterlagen, 
Bearbeitung der damit zusammenhängenden laufenden technischen 
Angelegenheiten - auch im technischen Rechnungswesen -, örtliche Leitung oder 
Mitwirkung bei der Leitung von Bauten und Bauabschnitten sowie deren 
Abrechnung; 

b) Ausführung besonders schwieriger Analysen. 

 

17 Küchenhilfskräfte und Buffethilfskräfte  

Entgeltgruppe 3 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 2, die nicht nur gelegentlich kassieren. 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe 2, die Kaltverpflegung zubereiten, Maschinen bedienen 
oder nicht nur gelegentlich mit schweren körperlichen Arbeiten beschäftigt werden. 

 

Entgeltgruppe 2 

Küchenhilfskräfte und Buffethilfskräfte, soweit nicht in Entgeltgruppe 1 eingruppiert. 

 

18 Laborantinnen und Laboranten  

Entgeltgruppe 9a 

Laborantinnen und Laboranten mit abgeschlossener Berufsausbildung, 
die schwierige Aufgaben erfüllen und mindestens zu einem Viertel verantwortlichere 
Tätigkeiten verrichten.  

 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6,  
die sich in Entgeltgruppe 6 besonders bewährt haben, deren Tätigkeit selbständige 
Leistungen erfordert. 

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5  
mit Tätigkeiten, die besondere Leistungen erfordern. 

 

Entgeltgruppe 5 

Laborantinnen und Laboranten mit abgeschlossener Berufsausbildung und 
entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 3  
mit schwierigen Tätigkeiten. 



 Seite 41 von 59 der Entgeltordnung 

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte in der Tätigkeit von Laborantinnen und Laboranten.  

 

19 Fachkräfte für Lagerlogistik, Fachlageristinnen und -lageristen sowie 
Magazinwärterinnen und -wärter  

Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7, 
bei denen die Leitung mit besonderer Verantwortung verbunden ist. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 
als Leiterinnen oder Leiter eines Lagers oder Magazins. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 
Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 
mit besonders verantwortlichen Tätigkeiten.  
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 5 

Fachkräfte für Lagerlogistik mit abgeschlossener Berufsausbildung und entsprechender 
Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 4 

1. Fachlageristinnen und -lageristen mit abgeschlossener zweijähriger Berufsausbildung 
und entsprechender Tätigkeit. 

2. Magazinwärterinnen und -wärter. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 3 

Helferinnen und Helfer in einem Magazin oder in einem Lager.  
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Eine besondere Verantwortung liegt z. B. vor bei der Lagerung von besonders 
wertvollen oder gefährlichen Gütern oder von Gütern, an deren Lagerung und 
Umgang besondere Anforderungen gestellt werden. 

Nr. 2 Magazin ist eine Stelle für die Einnahme und Ausgabe von Werkzeugen oder 
Materialien bei Instandsetzungseinrichtungen. 
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20 Geprüfte Meisterinnen und Meister  

Entgeltgruppe 9b 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1 oder 2,  
deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung des Aufgabengebietes 
und große Selbständigkeit wesentlich aus der Entgeltgruppe 9a Fallgruppe 1 oder 2 
heraushebt.  

 

Entgeltgruppe 9a 

1.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 8,  
die große Arbeitsstätten (Bereiche, Werkstätten, Abteilungen oder Betriebe) zu 
beaufsichtigen haben, in denen Handwerkerinnen und Handwerker oder 
Facharbeiterinnen und Facharbeiter beschäftigt sind.  

2.  Beschäftigte der Entgeltgruppe 8,  
die an einer besonders wichtigen Arbeitsstätte mit einem höheren Maß von 
Verantwortlichkeit beschäftigt sind. 

 

Entgeltgruppe 8 

Geprüfte Meisterinnen und Meister mit entsprechender Tätigkeit sowie sonstige 
Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben, sowie Meisterinnen und Meister mit erfolgreich 
abgeschlossener Sonderausbildung und entsprechender Tätigkeit. 

 

21 Beschäftigte in Registraturen  

Vorbemerkung: 

Die Registraturtätigkeiten umfassen auch solche der elektronischen Schriftgutverwaltung. 

 

Entgeltgruppe 9b 

Leiterinnen und Leiter von Registraturen,  
deren Tätigkeit sich durch die besondere Bedeutung der Registratur aus der 
Entgeltgruppe 8 Fallgruppe 1 heraushebt. 

 

Entgeltgruppe 9a 

Leiterinnen und Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten 
Registratur,  
denen mindestens fünf Registraturbeschäftigte, davon zwei mindestens der 
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3, ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2, und 3) 
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Entgeltgruppe 8 

1. Leiterinnen und Leiter einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten 
Registratur,  
denen mindestens drei Registraturbeschäftigte, davon eine oder einer mindestens der 
Entgeltgruppe 6 Fallgruppe 3, ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1, 2 und 3) 

2. Leiterinnen und Leiter von Registraturen,  
denen mindestens vier Registraturbeschäftigte, davon drei mindestens der 
Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

3. Leiterinnen und Leiter von Registraturen,  
denen mindestens acht Registraturbeschäftigte ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

 

Entgeltgruppe 6 

1. Leiterinnen und Leiter von Registraturen,  
denen mindestens zwei Registraturbeschäftigte, davon mindestens eine oder einer 
mindestens der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

2. Leiterinnen und Leiter von Registraturen,  
denen mindestens fünf Registraturbeschäftigte ständig unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 2 und 3) 

3. Registraturbeschäftigte in einer nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederten 
Registratur,  
deren Tätigkeiten gründliche, umfangreiche Fachkenntnisse des Registraturwesens und 
eingehende Kenntnisse des verwalteten Schriftgutes erfordern. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe 5 

1. Registraturbeschäftigte, deren Tätigkeiten gründliche Fachkenntnisse erfordern. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 4) 

2. Leiterinnen und Leiter von Registraturen. 

 

Entgeltgruppe 4 

Registraturbeschäftigte mit schwierigen Tätigkeiten. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 5) 

 

Entgeltgruppe 3 

Registraturbeschäftigte  
mit Tätigkeiten, für die eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung 
erforderlich ist, die über eine Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 2 hinausgeht. 
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Entgeltgruppe 2 

Registraturbeschäftigte mit einfachen Tätigkeiten. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 6) 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1 Eine nach Sachgesichtspunkten vielfach gegliederte Registratur liegt vor, wenn das 
Schriftgut auf der Grundlage eines eingehenden, systematisch nach Sachgebieten, 
Oberbegriffen, Untergruppen und Stichworten weit gefächerten Aktenplans 
unterzubringen ist; nur in alphabetischer oder numerischer Reihenfolge geordnetes 
Schriftgut erfüllt diese Voraussetzungen nicht. 

Nr. 2 Leiterinnen und Leiter von Registraturen, denen weniger Registraturbeschäftigte als 
im Tätigkeitsmerkmal gefordert ständig unterstellt sind, sind nach den 
Tätigkeitsmerkmalen für Registraturbeschäftigte eingruppiert, wenn dies für sie 
günstiger ist. 

Nr. 3 Zu den Registraturbeschäftigten im Sinne dieses Tätigkeitsmerkmals gehören auch 
die Beschäftigten im Registraturdienst der Entgeltgruppen 2 bis 4. 

Nr. 4 Erforderlich sind eingehende Kenntnisse im Geschäftsbereich, in der Weiterführung 
und im Ausbau einer Registratur. 

Nr. 5 Schwierige Tätigkeiten sind solche, die mehr als eine eingehende Einarbeitung bzw. 
mehr als eine fachliche Anlernung i. S. der Entgeltgruppe 3 erfordern, z. B. durch 
einen höheren Aufwand an gedanklicher Arbeit. 

Nr. 6 1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, 
aber eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder 
Anlernphase hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse 
und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich 
sind. 

 

22 Reinigerinnen und Reiniger (gestrichen) 

Entgeltgruppe 2 

gestrichen mit Wirkung vom 1. Januar 2025 ÄnderungsTV vom 5. Juni 2025 

 

23 Reproduktions- und medientechnische Beschäftigte 

 

Vorbemerkung: 

Nach diesem Abschnitt sind auch medientechnische Beschäftigte aller Fachrichtungen 
eingruppiert. 

 

Entgeltgruppe 9a 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6,  
die schwierige Aufgaben besonderer Art erfüllen.  
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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Entgeltgruppe 8 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6,  
die schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6,  
die mindestens zu einem Viertel schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5,  
deren Tätigkeit besondere Leistungen erfordert. 

 

Entgeltgruppe 5 

Beschäftigte mit abgeschlossener Berufsausbildung in einem reproduktions- und 
medientechnischen Beruf und entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 3) 

 

Entgeltgruppe 4 

1.  Beschäftigte an Bürooffsetmaschinen. 

2.  Beschäftigte in Druckereien  

a) als Maschinenhelferinnen und -helfer im Buch- oder Flachdruck,  

b) als Anlegerinnen und Anleger für großformatigen Mehrfarbendruck oder 

c) als Anlegerinnen und Anleger beim Druck mehrfarbiger Landkarten.  

 

Entgeltgruppe 3 

Beschäftigte  

a) an Bürovervielfältigungs- oder Druckmaschinen oder 

b) in der Mikroverfilmung. 

 

Entgeltgruppe 2 

Beschäftigte  
mit einfachen reproduktionstechnischen Tätigkeiten. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 3 und 4) 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Schwierige Aufgaben besonderer Art sind z. B. 
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a) Vorbereiten und Herstellen von großformatigen Karten mit Transparenzen, 
Kartenteilen im Format DIN A0 und größer oder inhaltsreichen Karten im Maßstab 
1:25.000 und kleiner mit komplexen Darstellungen;  

b) Setzen von Farbprofilen zum Plot auf verschiedenen Papiersorten oder 
Durchführen von Farbmessungen, die ein sehr hohes Maß an Fachwissen 
voraussetzen; 

c) Konzeption oder Herstellung besonders hochwertiger Medien- und Printprodukte, 
wie z. B. Kunstkataloge unter Verwendung von Spezialmaterialien wie Folien, 
Kunststoffen und gussgestrichenem Papier; 

d) Planung, Konzeption, Layout von Medienelementen (z. B. Symbolen, Logos, 
Emblemen) für die crossmediale Verwendung; Anfertigung grafisch hochwertiger 
und gestaltungstechnisch anspruchsvoller Produkte unter Einhaltung der 
ausgaberelevanten Spezifikationen. 

Nr. 2  Schwierige Aufgaben sind z. B.: 

a) Fertigen von Entwürfen und/oder Herstellen von besonders komplexen 
Medienprodukten für Print und Online und komplexen grafischen Darstellungen, 
die über die Tätigkeiten der Entgeltgruppe 6 hinausgehen, wie z. B. Broschüren, 
Kataloge, Schriftreihen, großformatige Medien sowie Video-, Bild- und 
Tonaufnahmen;  

b) Bedarfsgerechte eigenständige Weiterentwicklung oder Modifikation von geltenden 
Gestaltungsvorgaben; konzeptionelle Planung von Medien- und Printprodukten 
nach Auftragsvorgaben; 

c) Veredelung und Weiterverarbeitung von Printmedien unter Anwendung von 
material- und produktspezifischen Druckverarbeitungstechniken. 

Nr. 3  Reproduktions- und medientechnische Berufe sind z. B.: 

a) Mediengestalterin und Mediengestalter Digital und Print;  

b) Mediengestalterin und Mediengestalter Bild und Ton, 

c) Medientechnologin und Medientechnologe Druck.  

Nr. 4  1Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die weder eine Vor- noch eine Ausbildung, aber 
eine Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder Anlernphase 
hinausgeht. 2Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten, 
die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche erforderlich sind. 

 

24 Technikerinnen und Techniker  

Vorbemerkung: 

Die Tätigkeitsmerkmale dieses Abschnitts gelten auch für Beschäftigte, die diese 
Tätigkeiten unter der Bezeichnung „Baustellenaufseherin“ oder „Baustellenaufseher“, 
„Bauaufseherin“ oder „Bauaufseher“ oder „Zeichnerin“ oder „Zeichner“ ausüben.  

 

Entgeltgruppe 9b 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9a, 
die schwierige Aufgaben erfüllen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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Entgeltgruppe 9a 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 8,  
die selbständig tätig sind. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 2) 

 

Entgeltgruppe 8 

Staatlich geprüfte Technikerinnen und Techniker mit entsprechender Tätigkeit sowie 
sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 
Protokollerklärungen: 

Nr. 1  Schwierige Aufgaben sind Aufgaben, die in dem betreffenden Fachgebiet im oberen 
Bereich der Schwierigkeitsskala liegen oder die in konkreten Einzelfällen wegen der 
Besonderheiten Leistungen erfordern, die über das im Regelfall erforderliche Maß an 
Kenntnissen und Fähigkeiten wesentlich hinausgehen, z. B. durch die Breite des 
geforderten fachlichen Wissens und Könnens, die geforderten Spezialkenntnisse, 
außergewöhnliche Erfahrungen oder sonstige Qualifizierungen vergleichbarer 
Wertigkeit. 

Nr. 2  1Technikerinnen und Techniker sind selbständig tätig, wenn sie bei technischen 
Arbeitsabläufen in Ausführung technischer, mehr routinemäßiger Entwurfs-, Leitungs- 
und Planungsarbeiten eigene technische Entscheidungen zu treffen haben. 2Dass 
das Arbeitsergebnis einer Kontrolle, einer fachlichen Anleitung und Überwachung 
durch Vorgesetzte unterworfen wird, berührt die Selbständigkeit der Tätigkeit nicht. 
3Aufgrund der nach der Ausbildung vorauszusetzenden Kenntnisse sind der zur 
Erfüllung der Aufgabe einzuschlagende Weg und die anzuwendende Methode zu 
finden. 

 

25 Technische Assistentinnen und Assistenten 

Vorbemerkung: 

Technische Assistentinnen und Assistenten mit staatlicher Anerkennung im Sinne der 
Tätigkeitsmerkmale dieses Abschnitts sind z. B. chemisch-technische Assistentinnen 
und Assistenten, physikalisch-technische Assistentinnen und Assistenten oder 
landwirtschaftlich-technische Assistentinnen und Assistenten jeweils mit staatlicher 
Anerkennung. 

 

Entgeltgruppe 9b 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7,  
deren Tätigkeit ein besonders hohes Maß an Verantwortlichkeit erfordert. 

 

Entgeltgruppe 9a 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 7,  
die mindestens zu einem Viertel verantwortlichere Tätigkeiten verrichten. 
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Entgeltgruppe 7 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, 
die schwierige Aufgaben erfüllen. 

 

Entgeltgruppe 6 

Technische Assistentinnen und Assistenten mit staatlicher Anerkennung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

 

26 Vorlesekräfte für Blinde und besondere Hilfskräfte für sonstige 
schwerbehinderte Menschen  

Entgeltgruppe 6 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 mit schwieriger Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe 5 

Vorlesekräfte für Blinde und besondere Hilfskräfte für sonstige schwerbehinderte 
Menschen. 

 

Teil IV   
Besondere Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Pflegedienst in Reha-

Einrichtungen 

Vorbemerkungen: 

1. 1Die Bezeichnung „Pflegehelferinnen und Pflegehelfer“ umfasst auch Gesundheits- und 
Krankenpflegehelferinnen und Gesundheits- und Krankenpflegehelfer, 
Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten sowie Altenpflegehelferinnen und 
Altenpflegehelfer. 2Die Bezeichnung „Pflegerinnen und Pfleger“ umfasst Gesundheits- 
und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, 
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner sowie Altenpflegerinnen und Altenpfleger in 
allen Fachrichtungen bzw. Spezialisierungen. 

2. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 
und Gesundheits- und Krankenpflegern oder von Pflegefachfrauen und 
Pflegefachmännern ausüben, sind als Pflegerinnen und Pfleger eingruppiert. 

3. Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpflegern oder von Pflegefachfrauen 
und Pflegefachmännern ausüben, sind als Pflegerinnen und Pfleger eingruppiert. 

4. Die Bezeichnungen 

- Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger 
umfassen auch Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. 

- Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen und Gesundheits- und 
Krankenpflegehelfer umfassen auch Krankenpflegehelferinnen und 
Krankenpflegehelfer. 
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- Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger 
umfassen auch Krankenschwestern und Krankenpfleger. 

- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger umfassen auch Kinderkrankenschwestern und 
Kinderkrankenpfleger. 

 

1. Leitende Beschäftigte in der Pflege 

Vorbemerkungen: 

1. 1Leitende Pflegerinnen und Pfleger sind Pflegerinnen und Pfleger, die die 
Gesamtverantwortung für den Pflegedienst der Reha-Klinik bzw. im Bereich der DRV 
Bund des Reha-Zentrums haben. 2Dies setzt voraus, dass ihnen gegenüber keine 
weitere Leitende Pflegeperson hinsichtlich des Pflegedienstes weisungsbefugt ist.  

2. (1) Leitende Pflegerinnen und -pfleger, die durch ausdrückliche schriftliche Anordnung 
zu Mitgliedern der Betriebsleitung bestellt worden sind, erhalten für die Dauer dieser 
Tätigkeit in der Entgeltgruppe P 11 eine Zulage gemäß § 16 Nr. 3. 

(2) 1Die Zulage wird nur für die Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch 
auf Entgelt oder auf Entgeltfortzahlung nach § 21 TV TgDRV/TV DRV-Bund/TV DRV 
KBS haben. 2Sie ist bei der Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3 
TV TgDRV/TV DRV-Bund/TV DRV KBS) zu berücksichtigen. 

 

Entgeltgruppe P 11 

Leitende Pflegerinnen und Pfleger 

 

Entgeltgruppe P 10 

Pflegerinnen und Pfleger, 
die durch ausdrückliche Anordnung als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von 
Leitenden Pflegerinnen oder Pflegern bestellt sind. 

 

2. Pflegerinnen und Pfleger als Stationsleiterinnen oder -leiter  

Vorbemerkung: 

Wenn in den Funktionsbereichen außer Pflegepersonen auch sonstige Beschäftigte 
unterstellt sind, werden sie bei der Zahl der unterstellten Pflegekräfte berücksichtigt. 

 

Entgeltgruppe P 10 

Pflegerinnen und Pfleger als Stationsleiterinnen oder -leiter, 
denen durch ausdrückliche Anordnung mindestens fünf Pflegepersonen ständig 
unterstellt sind. 
(Hierzu Protokollerklärung) 
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Entgeltgruppe P 8 

Pflegerinnen und Pfleger, 
die durch ausdrückliche Anordnung als Stationsleiterinnen oder -leiter bestellt sind.  
(Hierzu Protokollerklärung) 

 

Protokollerklärung: 

1Unter Stationsleiterinnen und -leitern sind Pflegepersonen zu verstehen, die dem 
Pflegedienst auf der Station vorstehen. 2Es handelt sich um das sachliche Vorstehen.  
 

3. Beschäftigte in der Pflege 

 

Entgeltgruppe P 9 

1. Pflegerinnen und Pfleger der Entgeltgruppe P 7 
mit erfolgreich abgeschlossener Fachweiterbildung und entsprechender Tätigkeit 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 und 3) 

2. Pflegerinnen und Pfleger der Entgeltgruppe P 7 
mit erfolgreich abgeschlossener Fachweiterbildung zur Hygienefachkraft und 
entsprechender Tätigkeit.  
 

 
Entgeltgruppe P 8 

Pflegerinnen und Pfleger der Entgeltgruppe P 7, 
deren Tätigkeit sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich 
aus der Entgeltgruppe 7 heraushebt. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3)  

 

Entgeltgruppe P 7 

Pflegerinnen und Pfleger 
mit mindestens dreijähriger Ausbildung und entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
 

Entgeltgruppe P 6 

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer 
mit mindestens einjähriger Ausbildung und entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe P 5 

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer 
mit entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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Protokollerklärungen: 

Nr. 1 1Pflegepersonen der Entgeltgruppen P 5 bis P 9 die die Grund- und 
Behandlungspflege zeitlich überwiegend bei 

a) gelähmten oder an multipler Sklerose erkrankten Patientinnen oder Patienten, 

b) Patientinnen oder Patienten nach Transplantationen innerer Organe oder von 
Knochenmark, 

ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage. 2Sie 
beträgt 90,00 Euro. 3Die Zulage steht auch bei Erfüllung mehrerer Tatbestände 
nur einmal zu. 

Nr. 2 Tätigkeiten, die sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der 
Entgeltgruppe P 7 herausheben, sind 

a) Tätigkeiten in Spezialbereichen, in denen eine Fachweiterbildung nach 
den DKG-Empfehlungen zur Weiterbildung von Gesundheits- und 
(Kinder-)Krankenpflegekräften (siehe Protokollerklärung Nr. 3) 
vorgesehen ist, oder 

b) die Wahrnehmung einer der folgenden besonderen pflegerischen Aufgaben 
außerhalb von Spezialbereichen nach Buchstabe a: 

 - Wundmanagerin oder Wundmanager, 

- Gefäßassistentin oder Gefäßassistent, 

- Breast Nurse/Lactation, 

- Painnurse, 

- auf einer Stroke-Unit-Station, 

- auf einer Intermediate-Care-Station, 

- Pflege von Rehabilitandinnen und Rehabilitanden mit Herzunterstützungssystemen 
sowie Pflege nach Herz-Lungen-Transplantation bzw. Transplantation anderer Organe. 

Nr. 3 Bei den Fachweiterbildungen muss es sich entweder um eine Fachweiterbildung nach 
§ 1 der DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung vom 29. September 2015 in 
der jeweiligen Fassung oder um eine Fachweiterbildung nach § 1 der DKG-
Empfehlung für die Weiterbildung Notfallpflege vom 18. Juni 2019 in der jeweiligen 
Fassung bzw. um eine gleichwertige Weiterbildung jeweils nach § 21 dieser DKG-
Empfehlung handeln. 

  



 Seite 52 von 59 der Entgeltordnung 

Teil V   
Besondere Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Pflegedienst in 

Akutkrankenhäusern der TgDRV 

 

1. Beschäftigte in der Pflege 

Vorbemerkungen: 

1. 1Die Bezeichnung „Pflegehelferinnen und Pflegehelfer" umfasst auch Gesundheits- und 
Krankenpflegehelferinnen und Gesundheits- und Krankenpflegehelfer sowie 
Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfer. 2Die Bezeichnung "Pflegerinnen und 
Pfleger" umfasst Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und 
Krankenpfleger, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger sowie Altenpflegerinnen und Altenpfleger in allen Fachrichtungen 
bzw. Spezialisierungen. 

2. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger, die die 
Tätigkeiten von Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegern oder von Altenpflegerinnen und Altenpflegern ausüben, sind als 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger bzw. als Altenpflegerinnen und Altenpfleger eingruppiert. 

3. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen 
und Gesundheits- und Krankenpflegern oder von Altenpflegerinnen und Altenpflegern 
ausüben, sind als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und 
Krankenpfleger bzw. als Altenpflegerinnen und Altenpfleger eingruppiert. 

4. Altenpflegerinnen und Altenpfleger, die die Tätigkeiten von Gesundheits- und 
Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpflegern ausüben, sind als 
Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpfleger 
eingruppiert. 

5. Nach den Tätigkeitsmerkmalen für Pflegerinnen und Pfleger sind auch Hebammen und 
Entbindungspfleger sowie Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten und 
Anästhesietechnische Assistentinnen und Assistenten mit abgeschlossener Ausbildung 
nach der DKG-Empfehlung vom 17. September 2013 in der jeweiligen Fassung oder 
nach gleichwertiger landesrechtlicher Regelung, die die Tätigkeit von Gesundheits­ und 
Krankenpflegerinnen und Gesundheits- und Krankenpflegern oder von Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegern 
auszuüben haben, eingruppiert. 

6. Zu der entsprechenden Tätigkeit von Pflegehelferinnen und Pflegehelfern bzw. von 
Pflegerinnen und Pflegern gehört auch die Tätigkeit in Ambulanzen, Blutzentralen und 
Dialyseeinheiten, soweit es sich nicht überwiegend um eine Verwaltungs- oder 
Empfangstätigkeit handelt. 

7. Die Bezeichnungen umfassen auch 

Gesundheits- und Krankenpflegehelferinnen 

und Gesundheits- und Krankenpflegehelfer 

Krankenpflegehelferinnen und 

Krankenpflegehelfer 

Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und 

Gesundheits- und Krankenpfleger 

Krankenschwestern und 

Krankenpfleger 
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Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen 

und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 

Kinderkrankenschwestern und 

Kinderkrankenpfleger 

 

Entgeltgruppe 12 (Anlage A zum TV-TgDRV) 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 11, 
deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus 
der Entgeltgruppe 11 heraushebt. 

 

Entgeltgruppe 11 (Anlage A zum TV-TgDRV) 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9c, 
deren Tätigkeit sich durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung aus der 
Entgeltgruppe 9c heraushebt. 

 

Entgeltgruppe 10 (Anlage A zum TV-TgDRV) 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9c, 
deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel durch besondere Schwierigkeit und 
Bedeutung aus der Entgeltgruppe 9c heraushebt. 

Entgeltgruppe 9c (Anlage A zum TV-TgDRV) 

Beschäftigte der Entgeltgruppe 9b, 
deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9b heraushebt, dass sie besonders 
verantwortungsvoll ist. 

 

Entgeltgruppe 9b (Anlage A zum TV-TgDRV) 

Beschäftigte mit abgeschlossener Hochschulbildung und den Anforderungen der 
Protokollerklärung Nr. 7 entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die 
aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten 
ausüben. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 7) 

 

Entgeltgruppe P 9 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 
mit abgeschlossener Fachweiterbildung und entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3 und 6) 

2. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 
mit erfolgreich abgeschlossener Fachweiterbildung zur Hygienefachkraft und 
entsprechender Tätigkeit. 

 

Entgeltgruppe P 8 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1, 
deren Tätigkeit sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der 
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Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 1 heraushebt. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 6) 

2. Praxisanleiterinnen und Praxisanleiter in der Pflege mit berufspädagogischer 
Zusatzqualifikation nach bundesrechtlicher Regelung und entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3) 

3. Beschäftigte der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2, deren Tätigkeit sich aufgrund 
besonderer Schwierigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe P 7 Fallgruppe 2 heraushebt. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 6) 

 

Entgeltgruppe P 7 

1.  Pflegerinnen und Pfleger 
mit mindestens dreijähriger Ausbildung und entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3 und 7) 

2. Operationstechnische Assistentinnen und Assistenten sowie Anästhesietechnische 
Assistentinnen und Assistenten mit abgeschlossener Ausbildung nach der DKG-
Empfehlung vom 17. September 2013 in der jeweiligen Fassung oder nach 
gleichwertiger landesrechtlicher Regelung und jeweils entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3) 

 

Entgeltgruppe P 6 

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer 
mit mindestens einjähriger Ausbildung und entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3) 

 

Entgeltgruppe P 5 

Pflegehelferinnen und Pflegehelfer 
mit entsprechender Tätigkeit. 
(Hierzu Protokollerklärungen Nrn. 1 bis 3) 

 
Protokollerklärungen:  

Nr. 1 Beschäftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die die Grund- und Behandlungspflege 
zeitlich überwiegend bei  

a) an schweren Infektionskrankheiten erkrankten Patientinnen oder Patienten (z. B. 
Tuberkulose-Patientinnen oder -Patienten), die wegen der Ansteckungsgefahr in 
besonderen Infektionsabteilungen oder Infektionsstationen untergebracht sind, 

b) Kranken in geschlossenen oder halbgeschlossenen (Open-door-system) 
psychiatrischen Abteilungen oder Stationen, 

c) Kranken in geriatrischen Abteilungen und Stationen, 

d) Gelähmten oder an multipler Sklerose erkrankten Patientinnen und Patienten, 

e) Patientinnen oder Patienten nach Transplantationen innerer Organe oder von 
Knochenmark, 

f) an AIDS (Vollbild) erkrankten Patientinnen oder Patienten, 
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g) Patientinnen oder Patienten, bei denen Chemotherapien durchgeführt oder die mit 
Strahlen oder mit inkorporierten radioaktiven Stoffen behandelt werden,  

ausüben, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche Zulage in Höhe 
von 90,00 Euro.  

Nr. 2 Beschäftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die zeitlich überwiegend in Einheiten 
für Intensivmedizin (Stationen für Intensivbehandlungen und Intensivüberwachung 
sowie Wachstationen, die für Intensivüberwachung eingerichtet sind) Patientinnen 
oder Patienten pflegen, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine monatliche 
Zulage von 100,00 Euro.  

Nr. 3 1Beschäftigte der Entgeltgruppen P 5 bis P 9, die die Grund- und 
Behandlungspflege bei schwerbrandverletzten Patientinnen oder Patienten in 
Einheiten für Schwerbrandverletzte, denen durch die 
Einsatzzentrale/Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg Schwerbrandverletzte 
vermittelt werden, ausüben, erhalten eine Zulage in Höhe von 1,80 Euro für jede 
volle Arbeitsstunde dieser Pflegetätigkeit. 2Eine nach den Protokollerklärungen 
Nrn. 1 und 2 zustehende Zulage vermindert sich um den Betrag, der in demselben 
Kalendermonat nach Satz 1 zusteht.  

Nr. 4 Tätigkeiten, die sich aufgrund besonderer Schwierigkeit erheblich aus der 
Entgeltgruppe P 7 herausheben, sind 

a) Tätigkeiten in Spezialbereichen, in denen eine Fachweiterbildung nach 
den DKG-Empfehlungen zur Weiterbildung von Gesundheits- und 
(Kinder-)Krankenpflegekräften (siehe Protokollerklärung Nr. 6) 
vorgesehen ist, oder 

b) die Wahrnehmung einer der folgenden besonderen pflegerischen 
Aufgaben außerhalb von Spezialbereichen nach Buchstabe a:  

- Wundmanagerin oder Wundmanager, 

- Gefäßassistentin oder Gefäßassistent, 

- Breast Nurse/Lactation,  

- Painnurse 

- auf einer Stroke-Unit-Station, 

- auf einer Intermediate-Care-Station, 

- bei den begleitenden Psychiatrischen Diensten (BPD) oder 

c) die Tätigkeit im Case- oder Caremanagement.  

Nr. 5 Auf Pflegerinnen und Pfleger in Psychiatrien und psychiatrischen Krankenhäusern 
oder Einrichtungen, die aufgrund Erfüllung der Anforderungen der Buchstaben a 
oder b, letzter Spiegelstrich, der Protokollerklärung Nr. 4 in Entgeltgruppe P 8 
eingruppiert sind, findet Buchstabe b der Protokollerklärung Nr. 1 keine Anwendung.  

Nr. 6 Bei den Fachweiterbildungen muss es sich entweder um eine Fachweiterbildung nach 
§ 1 der DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung vom 29. September 2015 in 
der jeweiligen Fassung oder um eine Fachweiterbildung nach § 1 der DKG-
Empfehlung für die Weiterbildung Notfallpflege vom 29. November 2016 bzw. um eine 
gleichwertige Weiterbildung jeweils nach § 21 dieser DKG-Empfehlungen handeln. 

Nr. 7 Die hochschulische Ausbildung befähigt darüber hinaus insbesondere  
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a) zur Steuerung und Gestaltung hochkomplexer Pflegeprozesse auf der 
Grundlage wissenschaftsbasierter oder wissenschaftsorientierter 
Entscheidungen,  

b) vertieftes Wissen über Grundlagen der Pflegewissenschaft, des 
gesellschaftlich institutionellen Rahmens des pflegerischen Handelns 
sowie des normativ-institutionellen Systems der Versorgung 
anzuwenden und die Weiterentwicklung der gesundheitlichen und 
pflegerischen Versorgung dadurch maßgeblich mitzugestalten,  

c) sich Forschungsgebiete der professionellen Pflege auf dem neuesten 
Stand der gesicherten Erkenntnisse erschließen und 
forschungsgestützte Problemlösungen wie auch neue Technologien in 
das berufliche Handeln übertragen zu können sowie berufsbezogene 
Fort- und Weiterbildungsbedarfe zu erkennen,  

d) sich kritisch reflexiv und analytisch sowohl mit theoretischem als auch 
praktischem Wissen auseinandersetzen und wissenschaftsbasiert 
innovative Lösungsansätze zur Verbesserung im eigenen beruflichen 
Handlungsfeld entwickeln und implementieren zu können und  

e) an der Entwicklung von Qualitätsmanagementkonzepten, Leitlinien und 
Expertenstandards mitzuwirken. 

 

2. Leitende Beschäftigte in der Pflege 

Vorbemerkungen 

1. 1Die Tarifvertragsparteien legen dem Aufbau der Tätigkeitsmerkmale für Leitungskräfte 
in der Pflege folgende regelmäßige Organisationsstruktur zu Grunde:  

a) 1Die Gruppen- bzw. Teamleitung stellt die unterste Leitungsebene dar. 2Einer 
Gruppen- bzw. einer Teamleitung sind in der Regel nicht mehr als neun Beschäftigte 
unterstellt.  

b) 1Die Station ist die kleinste organisatorische Einheit. 2Einer Stationsleitung sind in der 
Regel nicht mehr als zwölf Beschäftigte unterstellt.  

c) 1Ein Bereich bzw. eine Abteilung umfasst in der Regel mehrere Stationen. 2Einer 
Bereichs- bzw. Abteilungsleitung sind in der Regel nicht mehr als 48 Beschäftigte 
unterstellt.  

 2Die Beschäftigten müssen fachlich unterstellt sein.  

2. Soweit für vergleichbare organisatorische Einheiten von den vorstehenden 
Bezeichnungen abweichende Bezeichnungen verwandt werden, ist dies unbeachtlich.  

 

Entgeltgruppe 15 (Anlage A zum TV-TgDRV) 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, 
deren Tätigkeit sich 
- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung sowie 
- erheblich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung 
aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 

2. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, 
deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer 
Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 
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Entgeltgruppe 14 (Anlage A zum TV-TgDRV) 

1. Beschäftigte der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1, 
deren Tätigkeit sich mindestens zu einem Drittel 
- durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung oder 
- durch das Erfordernis hochwertiger Leistungen bei besonders schwierigen Aufgaben  

aus der Entgeltgruppe 13 Fallgruppe 1 heraushebt. 

2. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, 
deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer 
Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

 

Entgeltgruppe 13 (Anlage A zum TV-TgDRV) 

1. Beschäftigte mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung und 
entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

2. Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, 
deren Tätigkeit wegen der Schwierigkeit der Aufgaben und der Größe ihrer 
Verantwortung ebenso zu bewerten ist wie Tätigkeiten nach Fallgruppe 1. 

 

Entgeltgruppe P 16  

Beschäftigte der Entgeltgruppe P 15,  
deren Tätigkeit sich durch das Maß der damit verbundenen Verantwortung erheblich aus 
der Entgeltgruppe P 15 heraushebt. 

 

Entgeltgruppe P 15  

Beschäftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter oder als Abteilungsleiterinnen 
oder Abteilungsleiter, deren Tätigkeit sich durch den Umfang und die Bedeutung ihres 
Aufgabengebietes sowie durch große Selbständigkeit erheblich aus der Entgeltgruppe 
P 14 heraushebt oder von großen Bereichen bzw. Abteilungen. 

 

Entgeltgruppe P 14 

1. Beschäftigte als Bereichsleiterinnen oder Bereichsleiter oder als Abteilungsleiterinnen 
oder Abteilungsleiter. 

2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Bereichsleiterinnen oder 
Bereichsleitern der Entgeltgruppe P 15. 

 

Entgeltgruppe P 13  

Beschäftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter mit einem höheren Maß von 
Verantwortlichkeit oder von großen Stationen. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 
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Entgeltgruppe P 12  

1. Beschäftigte als Stationsleiterinnen oder Stationsleiter. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Stationsleiterinnen oder 
Stationsleitern der Entgeltgruppe P 13 oder von Bereichsleiterinnen oder Bereichsleitern 
oder Abteilungsleiterinnen oder Abteilungsleitern. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe P 11  

1. Beschäftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter oder als Teamleiterinnen oder 
Teamleiter mit einem höheren Maß von Verantwortlichkeit oder von großen Gruppen 
oder Teams. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Stationsleiterinnen oder 
Stationsleitern. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe P 10  

1. Beschäftigte als Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter oder 
als Teamleiterinnen oder Teamleiter. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

2. Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Gruppenleiterinnen oder 
Gruppenleitern bzw. von Teamleiterinnen oder Teamleitern der Entgeltgruppe P 11 
Fallgruppe 1. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr. 1) 

 

Entgeltgruppe P 9 

Beschäftigte als ständige Vertreterinnen oder Vertreter von Gruppenleiterinnen oder 
Gruppenleitern bzw. von Teamleiterinnen oder Teamleitern. 
(Hierzu Protokollerklärung Nr.1) 

 

Protokollerklärungen 

Nr. 1 Gruppenleiterinnen oder Gruppenleiter, Teamleiterinnen oder Teamleiter, 
Stationsleiterinnen und Stationsleiter sowie deren ständige Vertreterinnen und 
Vertreter erhalten die Zulage nach der Protokollerklärung Nr. 1 oder 2 zu Abschnitt 1 
(TgDRV) ebenfalls, wenn die ihnen durch ausdrückliche Anordnung ständig 
unterstellten Pflegekräfte Anspruch auf die jeweilige Zulage haben. 

Nr. 2 1Leitende Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger, die durch 
ausdrückliche schriftliche Anordnung zu Mitgliedern der Krankenhausbetriebsleitung 
bestellt worden sind, erhalten für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage  

in Entgeltgruppe    gemäß § 16 (TgDRV) 

P 15     Nr. 1 
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P 12     Nr. 2 

 2Die Zulage wird nur für die Zeiträume gezahlt, in denen Beschäftigte einen Anspruch 
auf Entgelt oder auf Entgeltfortzahlung nach § 21 TV-TgDRV haben. 3Sie ist bei der 
Bemessung des Sterbegeldes (§ 23 Abs. 3 TV-TgDRV) zu berücksichtigen. 

 


	Teil I     Allgemeine Tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungsdienst
	Teil II    Allgemeine Tätigkeitsmerkmale  für körperlich/handwerklich geprägte Tätigkeiten
	Teil III   Tätigkeitsmerkmale für besondere Beschäftigtengruppen
	1 Apothekerinnen und Apotheker
	2 Beschäftigte in Archiven, Bibliotheken oder Büchereien
	3 Ärztinnen und Ärzte
	4 Bauzeichnerinnen und -zeichner
	5 Berechnerinnen und Berechner von Dienst- und Versorgungsbezügen sowie von Entgelten
	6 Botinnen und Boten sowie Pförtnerinnen und Pförtner
	7 Fahrerinnen und Fahrer
	8 Systemtechnikerinnen und -techniker in der Fernmeldetechnik
	9 Beschäftigte im Fremdsprachendienst
	9.1 Fremdsprachenassistentinnen und -assistenten (Fremdsprachensekretärinnen und -sekretäre)
	9.2 Übersetzerinnen und Übersetzer

	10 Geprüfte Gärtnermeisterinnen und -meister
	11 Beschäftigte in der Instandhaltung und Bedienung von Gebäude- und Betriebstechnik
	12 Beschäftigte in Gesundheitsberufen
	12.1 Desinfektorinnen und Desinfektoren, Gesundheitsaufseherinnen und -aufseher sowie Beschäftigte in der Medizinprodukteaufbereitung
	12.2 Diätassistentinnen und -assistenten
	12.3 Ergotherapeutinnen und -therapeuten
	12.4 Logopädinnen und Logopäden
	12.5 Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen und Masseure und medizinische Bademeister
	12.6 Medizinische Fachangestellte
	12.7 Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten sowie medizinisch-technische Gehilfinnen und Gehilfen
	12.8 Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten
	12.9 Physiotherapeutinnen und -therapeuten
	12.10 Psychologisch-technische Assistentinnen und Assistenten
	12.11 Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten
	12.12 Sport- und Gymnastiklehrerinnen und -lehrer
	12.13 Diabetesberaterinnen und -berater

	13 Haus- und Hofarbeiterinnen und -arbeiter
	14 Hausmeisterinnen und Hausmeister
	15 Beschäftigte in der Informationstechnik
	16 Ingenieurinnen und Ingenieure
	17 Küchenhilfskräfte und Buffethilfskräfte
	18 Laborantinnen und Laboranten
	19 Fachkräfte für Lagerlogistik, Fachlageristinnen und -lageristen sowie Magazinwärterinnen und -wärter
	20 Geprüfte Meisterinnen und Meister
	21 Beschäftigte in Registraturen
	22 Reinigerinnen und Reiniger (gestrichen)
	23 Reproduktions- und medientechnische Beschäftigte
	24 Technikerinnen und Techniker
	25 Technische Assistentinnen und Assistenten
	26 Vorlesekräfte für Blinde und besondere Hilfskräfte für sonstige schwerbehinderte Menschen

	Teil IV   Besondere Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Pflegedienst in Reha-Einrichtungen
	1. Leitende Beschäftigte in der Pflege
	2. Pflegerinnen und Pfleger als Stationsleiterinnen oder -leiter
	3. Beschäftigte in der Pflege

	Teil V   Besondere Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte im Pflegedienst in Akutkrankenhäusern der TgDRV
	1. Beschäftigte in der Pflege
	2. Leitende Beschäftigte in der Pflege


